
GEMEINDE BAIERSBRONN 
Landkreis Freudenstadt 

BEBAUUNGSPLAN 
"VORDERER HIRSCHAUERWALD 

- GRUNDSTÜCKE FLST-NRN. 130/3 UND 130/4 

in Baiersbronn - Obertal 

Dettenseer Straße 23 | 72186 Empfingen | 0 7 4 8 5 / 9 7 6 9 0 - 0 BÜROGFRÖRER 
Bahnhofstraße 20 | 8 8 6 6 2 Überlingen | 0 7 5 5 1 / 8 0 0 8 - 0 U M W E I T • V E R K E H R • S T A D T P L A N U N G 



ä 

Inhaltsverzeichnis 

1. Einleitung und Rechtsgrundlagen 1 

1.1. Untersuchungszeitraum und Methode 1 

1.2. Rechtsgrundlagen 2 

2. Beschreibung der vom Vorhaben betroffenen Biotop- und Habitatstrukturen 4 

2 .1 . Lage des Untersuchungsgebietes 4 

2.2. Nutzung des Untersuchungsgebietes 4 

2.3. Schutzgebiete im Bereich des Untersuchungsgebietes 5 

3. Vorhabensbedingte Betroffenheit von planungsrelevanten Arten 6 

3.1. Fledermäuse (Microchiroptera) 7 

3.2. Vögel (Aves) 9 

3.3. Wirbellose (Evertebrata) 12 

3.3.1 Schmetterlinge (Lepidoptera) 12 

4. Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prüfung 16 

Zielartenkonzept des Landes Baden-Württemberg für Baiersbronn 17 

Literaturverzeichnis 18 

Allgemein 18 

Säugetiere (Mammalia) 18 

Vögel (Aves) 18 

Schmetterlinge (Lepidoptera) 18 



Artenschutzbeitrag zum BBP "Vorderer Hirschauerwald Grundstücke FIst.Nm. 130/3 und und 130/4" in Baiersbronn - Obertal 

1. EINLEITUNG UND RECHTSGRUNDLAGEN 

Anlass für den vorliegenden artenschutzrechtlichen Fachbeitrag ist die Aufstellung des Bebauungsplanes 
"Vorderer Hirschauerwald Grundstücke Flst.-Nrn. 130/3 und und 130/4", in Baiersbronn - Obertal im 
Landkreis Freudenstadt. 

Geplant ist die Ausweisung eines ca. 0,4 ha großen allgemeinen Wohngebietes mit zwei Baugrundstücken 
im Anschluss an ein bestehendes Wohnhaus, welches in den Geltungsbereich mit einbezogen wird. 
Zusätzlich erfolgt der Ausbau der Straße Vorderer Hirschauer Wald' im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes mit einer Erweiterung durch die Herstellung eines Gehweges. 

Abb. 1: Übersichtskarte mit der Lage des Plangebietes 

Durch die Planaufstellung könnten Eingriffe vorbereitet werden, die auch zu Störungen oder Verlusten von 
geschützten Arten nach § 7 Abs. 2 BNatSchG oder deren Lebensstätten führen können. Die Überprüfung 
erfolgt anhand des vorliegenden artenschutzrechtlichen Fachbeitrages. 

Nachdem mit der Neufassung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vom Dezember 2007 das 
deutsche Artenschutzrecht an die europäischen Vorgaben angepasst wurde, müssen bei allen 
genehmigungspflichtigen Planungsverfahren und bei Zulassungsverfahren nunmehr die Artenschutzbelange 
entsprechend den europäischen Bestimmungen durch eine artenschutzrechtliche Prüfung berücksichtigt 
werden. 

1.1. Untersuchungszeitraum und Methode 

Die für den artenschutzrechtlichen Fachbeitrag erforderlichen Untersuchungen erfolgten am 02.03. und am 
05.05.2017. Eine systematische Erfassung nach standardisierten Methoden wurde nicht vorgenommen. Der 
Geltungsbereich wurde nach Kleinstrukturen abgesucht, die als Habitate für europäische Vogelarten und 
sonstige Arten der Anhänge II und / oder IV der FFH-Richtlinie geeignet sein könnten. Zusätzlich wurden 
sämtliche Strukturen nach vorjährigen Neststandorten, nach Brut- und Rupfplätzen etc. abgesucht. 

Im Vordergrund der sonstigen potenziellen Arten stand die Selektion des Zielartenkonzeptes des Landes Ba­
den-Württemberg (ZAK). Diese erfolgte durch die Eingabe der kleinsten im Portal des ZAK vorgegebenen 
Raumschaft Baiersbronn in Verknüpfung mit den Angaben der im Gebiet vorkommenden Habitatstrukturen. 
Im Ergebnis lieferte das ZAK die zu berücksichtigenden Zielarten. 

Diese sind im vorliegenden Fall bei den Säugetieren die Nordfledermaus (Eptesicus nilssonii) und bei den 
Schmetterlingen der Dunkle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling (Maculinea nausithous), der Große Feuerfalter 
(Lycaena dispar) und der Helle Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea teleius). 

Die detaillierte Erfassungsmethode sowie die Ergebnisse der Kartierung sind in den jeweiligen nachfolgen­
den Kapiteln zu den einzelnen Artengruppen vermerkt. 
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Artenschutzbeitrag zum BBP "Vorderer Hirschauerwald Grundstücke FIst.Nm. 130/3 und und 130/4" in Baiersbronn - Obertal 

Tab. 1: Begehungstermine im Untersuchungsgebiet 

Nr. Datum Bearbeiter Uhrzeit Wetter Thema 
(1) 02.03.2017 Grözinger 11:30-12:00 Uhr 

(2) 05.05.2017 Schurr 12:15 - 13:00 Uhr 

Sonnig, windstill, ~ 5°C 

Bewölkt, windstill, ~ 10 °C 

Übersichtsbegehung 

Übersichtsbegehung 

Ergänzend zu den eigenen Erhebungen wird das landesweite Zielartenkonzept (ZAK) für Baiersbronn 
dargestellt und bei der Ergebnisfindung mit diskutiert. Als zutreffende Habitatstruktur wurde ausgewählt: 

• D2.3.1 Grünland (wechsel-) feucht bis (wechsel-) nass und (mäßig) nährstoffreich (Typ Sumpfdot­
terblumenwiese u.a.). 

Im Zielartenkonzept für diese Auswahl sind 9 Tierarten aus 3 Artengruppen aufgeführt. Die zu berücksichti­
genden Arten nach dem Zielartenkonzept des Landes Baden-Württemberg (ZAK) sind in Tabelle 9 im An­
hang dieses Gutachtens dargestellt. 

1.2. Rechtsgrundlagen 

Die rechtliche Grundlage für die vorliegende artenschutzrechtliche Relevanzprüfung bzw. für den 
artenschutzrechtlichen Fachbeitrag bildet der artenschutzrechtliche Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 
BNatSchG der folgendermaßen gefasst ist: 
"Es ist verboten, 

• wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten, nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder 
zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine 
erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population 
einer Art verschlechtert, 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 
entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören." 

Die Verbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG werden um den Absatz 5 ergänzt, mit dem bestehende und von 
der Europäischen Kommission anerkannte Spielräume bei der Auslegung der artenschutzrechtlichen 
Vorschriften der FFH-Richtlinie genutzt und rechtlich abgesichert werden sollen, um akzeptable und im 
Vollzug praktikable Ergebnisse bei der Anwendung der Verbotsbestimmungen des Absatzes 1 zu erzielen. 
Danach gelten für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im 
Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig sind, folgende 
Bestimmungen: 

1. Sind in Anhang IVa der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten oder europäische Vogelarten 
betroffen, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 3 (Störungsverbot) und gegen das 
Verbot des Absatzes 1 Nr. 1 (Schädigungsverbot) nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von 
dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen 
Zusammenhang weiterhin erfüllt bleibt. Die ökologische Funktion kann vorab durch vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen (so genannte CEF-Maßnahmen) gesichert werden. Entsprechendes gilt für 
Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IVb der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten. 

2. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines 
Eingriffs oder Vorhabens ein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- / Vermarktungsverbote nicht vor. 
Die artenschutzrechtlichen Verbote bei nach § 15 zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft so­
wie nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässigen Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 
Satz 1 gelten somit nur für die in Anhang IV der FFH-RL aufgeführten Tier- und Pflanzenarten sowie 
europäischen Vogelarten. 
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Bei den nur nach nationalem Recht geschützten Arten ist durch die Änderung des NatSchG eine 
Vereinfachung der Regelungen eingetreten. Eine artenschutzrechtliche Prüfung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG 
ist für diese Arten nicht erforderlich. Die Artenschutzbelange müssen insoweit im Rahmen der 
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung (Schutzgut Tiere und Pflanzen) über die Stufenfolge von 
Vermeidung, Minimierung und funktionsbezogener Ausgleich behandelt werden. Werden Verbotstatbestände 
nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten erfüllt, 
müssen die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sein. 



Artenschutzbeitrag zum BBP "Vorderer Hirschauerwald Grundstücke Flst.Nm. 130/3 und und 130/4" in Baiersbronn - Obertal 

2.1. Lage des Untersuchungsgebietes 

Das Untersuchungsgebiet liegt im Baiersbronner Ortsteil Obertal im Seitental der Rechtsmurg. Es wird im 
Süden durch die Rechtsmurgstraße (K 4735) und im Osten durch die Zuwegung Vorderer Hirschauer Wald 
begrenzt. Im Norden schließt sich ein bebautes Grundstück (Flst.-Nr. 130/1) an und im Westen befinden sich 
gärtnerisch gepflegte Grunstücke. Das Gelände liegt auf ca. 610 m über NHN. 

Abb. 2: Ausschnitt aus der topografischen Karte (Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-
Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19). 

2.2. Nutzung des Untersuchungsgebietes 

Die Flächen werden zurzeit landwirtschaftlich genutzt. Es handelt sich dabei um eine von mehreren Gräben 
durchzogene Wiesenfläche, welche einen Nasswiesen-Charakter aufweist, jedoch bei der Offenland-
Kartierung nicht als besonders geschützter Biotop abgegrenzt wurde, wenngleich im weiteren Umfeld 
zahlreiche solcher Strukturen nach § 30 BNatSchG ausgewiesen worden sind (vgl. Abb. 3). 

Tab. 2: Schnellaufnahme eines typischen Grünland-Ausschnittes (ca. 5 x 5 m) (Magerarten fett, Störzeiger [fett], keine 
Mähwiesenart (in Klammer)) 

Wiss. Bezeichnung Deutscher Name E Wiss. Bezeichnung Deutscher Name E 

Alchemilla vulgaris agg. Gewöhnl. Frauenmantel z Juncus acutiflorus Spitzblütige Binse m 

Anemone nemorosa Busch-Windröschen z Lotus uliginosus Sumpf-Hornklee m 

(Anemone ranunculoides) Gelbes Windröschen z Luzula campestris Hasenbrot z 

(Caltha palustris) Sumpf-Dotterblume m Nardus stricta Borstgras m 

Cardamine pratensis Wiesen-Schaumkraut m Persicaria bistorta Wiesen-Knöterich s 

(Carex nigra agg.) Artengr. Braune Segge m Pimpinella saxifraga Kleine Pimpernell m 

Festuca rubra Echter Rotschwingel m Potentilla erecta Blutwurz m 

Holcus lanatus Wolliges Honiggras z Sanguisorba officinalis Großer Wiesenknopf s 

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen 

m: etliche, mehrere Exemplare (3-10/100 m') z: zahlreiche, viele Exemplare (>10/100 m2) 
s : sehr viele Exemplare (Deckung 15 - 25 %) 

Wenngleich der Bestand überwiegend aus Magerkeitszeigern aufgebaut ist, konnte die für eine Abgrenzung 
als Lebensraumtyp 'Magere Flachland-Mähwiese' (LRT6510) erforderliche Mindestartenzahl von 20 
'Zählarten' nicht erreicht werden und es unterliegen die Arten der Glatthaferwiesen (Arrhenaterion) 
gegenüber Sumpfpflanzen, Wald- und Saumarten. 
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2.3. Schutzgebiete im Bereich des Untersuchungsgebietes 

Abb. 3: Orthofoto des Planungsraumes mit Eintragung der Schutzgebiete in der Umgebung (Geobasisdaten © Landesamt 
für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19). 

Tab. 3: Schutzgebiete in der Umgebung des Geltungsbereiches 

Lfd.Nr. Biot.-Nr. Bezeichnung Lage 

(D 7415-311 FFH-Gebiet: Wilder See - Hornisgrinde und Oberes Murgtal 65 m N 

(2) 7415-441 SPA-Gebiet: Nordschwarzwald 240 m S 

(3) 174 152 371 864 Offenlandbiotop: 7 Naßwiesen mit Magerrasen 0 Buhlbachsaue 80 m S 

(4) 174 152 371 868 Offenlandbiotop: 2 Naßwiesen W Baiersbronn / Obertal 110 m NO 

(5) 174 152 372 119 Offenlandbiotop: Naßwiese W Baiersbronn, 'Hirschauer Wald' 340 m SW 

(6) 174 152 372 120 Offenlandbiotop: 5 Auwaldstreifen an Buhlbach und Rechtmurg 90 m S 

(7) 2.37.050 Landschaftschutzgebiet: Rot- und Rechtmurg 170 m N 

(8) 7 Naturpark: Schwarzwald Mitte/Nord innerhalb 

Der Geltungsbereich liegt innerhalb des Naturparks 'Schwarzwald Mitte/Nord'. Das nächst gelegene FFH-
Gebiet ist wenigstens 65 m und das nächst gelegene Vogelschutzgebiet ist wenigstens 240 m entfernt. Da 
es sich bei der vorgesehenen Bebauung um einen Lückenschluss handelt, gehen vom Vorhaben keine 
zusätzlichen erheblichen negativen Wirkungen auf die Schutzgebiete und deren Inventare in der Umgebung 
aus. 
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Tab. 4: Durch das Vorhaben potenziell betroffene Artengruppen und die Eignung des Gebietes als Habitat 

Arten/Artengruppe Habitateignung § gesetzlicher Schutzstatus 

Farn- und nicht geeignet - Das Vorkommen von planungsrelevanten besonders / streng geschützt, 
Blütenpflanzen Farn- und Blütenpflanzen wird aufgrund der Biotopaus- Anhang IV FFH-RL 

stattung ausgeschlossen. 

Säugetiere 
(inkl. Fledermäuse) 

potenziell geeignet - Eine potenzielle Nutzung von 
Fledermäusen als Jagdhabitat ist gegeben. 

besonders / streng geschützt, 
Anhang IV FFH-RL 

alle Vögel mind. besonders 
geschützt, VS-RL, BArtSchV 

Vögel potenziell geeignet - Es bestehen potenzielle 
Brutmöglichkeiten für störungsunempfindliche 
bodenbrütende Arten. 

Reptilien nicht geeignet - Das Vorkommen von planungsrelevanten 
Kriechtieren wird aufgrund der für sie fehlenden 
Biotopausstattung ausgeschlossen. 

besonders / streng geschützt, 
Anhang IV FFH-RL 

Amphibien nicht geeignet - Das Vorkommen von planungsrelevanten 
Amphibienarten wird aufgrund der für sie fehlenden 
Biotopausstattung ausgeschlossen. 

besonders / streng geschützt, 
Anhang IV FFH-RL 

Wirbellose potenziell geeignet - Planungsrelevante Evertebraten 
werden aufgrund der für sie fehlenden Biotopausstattung 
nicht erwartet. 

Die im ZAK aufgeführten Arten Großer Feuerfalter 
(Lycaena dispar), Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling 
(Maculinea nausithous) und Heller Wiesenknopf-Ameisen-
Bläuling (Maculinea teleius) werden diskutiert. 

besonders / streng geschützt, 
Anhang IV FFH-RL 
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3. VORHABENSBEDINGTE BETROFFENHEIT VON PLANUNGSRELEVANTEN ARTEN 

Im Nachfolgenden wird dargestellt, inwiefern durch das geplante Vorhaben planungsrelevante Artengruppen 
betroffen sind. Bezüglich der streng geschützten Arten, der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie sowie 
den europäischen Vogelarten (= planungsrelevante Arten) ergeben sich aus § 44 Abs.1 Nr. 1 bis 3 i.V.m. 
Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote: 

Schädigungsverbot: Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit ver­

bundene vermeidbare Verletzung oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungs­

formen. 

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder 

Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 

Störungsverbot: Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 

Überwinterungs- und Wanderungszeiten. 

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs­
zustandes der lokalen Population führt. 
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3.1. Fledermäuse (Microchiroptera) 

Die nachfolgenden Nennungen der Fledermausarten für den Bereich des Messtischblattes 7415 (SO) stammen 
entweder aus der Dokumentation der LUBW, Ref. 25 - Arten- und Flächenschutz, Landschaftspflege oder sind dem 
Zielartenkonzept (ZAK) entnommen. 

Wie in Tab. 5 dargestellt, liegen der LUBW für die beiden Quadranten jüngere Nachweise von 8 Fledermausarten vor. 
Diese innerhalb der Zeilen gelb hinterlegt. Die Artnachweise in den Nachbarquadranten sind mit "NQ" dargestellt, die aus 
dem ZAK stammenden Arten sind mit "ZAK" angegeben. Datieren die Meldungen aus dem Berichtszeitraum vor dem 
Jahr 2000, so ist zusätzlich "1990-2000" vermerkt. 

Tab. 5: Die Fledermausarten Baden-Württembergs mit der Einschätzung eines potenziellen Vorkommens im Untersu­
chungsraum sowie der im ZAK aufgeführten Spezies (Quadranten der TK 1:25.000 Blatt 7415 SO) mit den An­
gaben zum Erhaltungszustand. 1 

Deutscher Name Wissenschaftliche 
Bezeichnung 

Vorkommen2 3 Rote Liste FFH-
bzw. Nachweis B-W11 Anhang 

Erhaltungszustand 

2 3 4 

Nordfledermaus 
Bechsteinfledermaus 
Große Bartfledermaus 
Wasserfledermaus 
Wimperfledermaus 
Großes Mausohr 
Kleine Bartfledermaus 
Fransenfledermaus 
Kleiner Abendsegler 
Großer Abendsegler 
Rauhautfledermaus 
Zwergfledermaus 
Braunes Langohr 
Graues Langohr 
Zweifarbfledermaus 

Eptesicus nilssonii 

Myotis bechsteinii 

Myotis brandtii 

Myotis daubentonn 

Myotis emarginatus 

Myotis myotis 

Myotis mystacinus 

Myotis netteren 

Nyctalus leisten 

Nyctalus noctula 

Pipistrellus nathusii 

Pipistrellus pipistrellus 

Plecotus auritus 

Plecotus austhacus 

Vespertilio muhnus 

+ / ZAK 
+ 
+ 
+ 
NQ 
+ 

NQ 
+ 

NQ 
1990-2000 
NQ 1990-2000 

NQ 1990-2000 

NQ 

2 
2 
1 
3 
R 
2 
3 
2 
2 
i 
i 

3 
3 
G 
i 

IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen 

1): B R A U N E T A L . (2003): Rote Liste der gefährdeten Säugetiere in Baden-Württemberg. In: B R A U N . M. & F. D I E T E R L E I N (Hrsg.) (2003): Die 
Säugetiere Baden-Württembergs, Band 1. 
2) NQ: Nachbarquadrant zum MTB 7415 SO 
1: vom Aussterben bedroht 
V: Art der Vorwarnliste 
R: Art lokaler Restriktion 

3: gefährdet 
i: Gefährdete wandernde Tierart 

FFH IV: Art nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

2: stark gefährdet 
G: Gefährdung unbekannten Ausmaßes 
*: ungefährdet 

BNatSchG §§: streng geschützte Art nach dem Bundesnaturschutzgesetz 
L U B W : Die Einstufung erfolgt über ein Ampel-Schema, wobei .grün" H l einen günstigen, .gelb" [ - ] einen ungünstig-unzureichenden und .rot" • einen 
ungünstig-schlechten Erhaltungszustand widerspiegeln. Lässt die Datenlage keine genaue Bewertung eines Parameters zu, wird dieser als unbekannt 
(grau) [ ? ] eingestuft. Die Gesamtbewertung, also die Zusammenführung der vier Parameter, erfolgt nach einem festen Schema. Beispielsweise ist der 
Erhaltungszustand als ungünstig-schlecht einzustufen, sobald einer der vier Parameter mit .rot" bewertet wird. 

1 Verbreitung 
4 Zukunft 

2 Population 3 H abitat 
S Gesamtbewertung (mit größerer Farbsättigung) 

Untersuchungen zur lokalen Gemeinschaft von Fledermäusen innerhalb eines Untersuchungsraumes 
können grundsätzlich nur im aktiven Zyklus der Arten vorgenommen werden. Dieser umfasst den Zeitraum 
von (März -) April bis Oktober (- November) eines Jahres. Außerhalb diesem herrscht bei den 
mitteleuropäischen Arten die Winterruhe. 

1 gemäß: L U B W Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.) (2013): FFH-Arten in Baden 
Württemberg - Erhaltungszustand 2013 der Arten in Baden-Württemberg. 

2 gemäß L U B W Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg - Geodäten für die Artengruppe der 
Fledermäuse; Ref. 25-Arten- und Flächenschutz, Landschaftspflege; Stand 01.03.2013 

3 B R A U N & D I E T E R L E N (2003): Die Säugetiere Baden-Württembergs, Band I, Allgemeiner Teil Fledermäuse (Chiroptera). Eugen Ulmer 
GmbH & Co., Stuttgart, Deutschland. 
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Die aktiven Phasen gliedern sich in den Frühjahrszug vom Winterquartier zum Jahreslebensraum im 
(März-) April bis Mai. Diese mündet in die Wochenstubenzeit zwischen Mai und August. Die abschließende 
Phase mit der Fortpflanzungszeit endet mit dem Herbstzug in die Winterquartiere im Oktober (- November). 

Diese verschiedenen Lebensphasen können allesamt innerhalb eines größeren Untersuchungs-gebietes 
statt finden oder artpezifisch unterschiedlich durch ausgedehnte Wanderungen in verschiedenen Räumen. 
Im Zusammenhang mit einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung sollten vor allem die Zeiträume der 
Wochenstuben und des Sommerquartieres mit der Fortpflanzungsphase genutzt werden. Besonders 
geeignet sind dabei die Monate Mai bis September. 

Quartierkontrollen: Innerhalb des Geltungsbereiches bestehen keine Quartiere für Fledermäuse. 

Prognose zum Schädiqungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 
(Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Tö­
tung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der 
von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird.) 

Vorhabensbedingte Tötungen von Fledermäusen durch das Freiräumen des Baufeldes werden 
ausgeschlossen. Es kommen innerhalb des gesamten Geltungsbereiches keine Strukturen vor, die als 
Winterquartier, Wochenstube oder Hangplatz für Fledermäuse geeignet sind. 

Ein Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG (Schädigungsverbot) ist ausgeschlossen. 

Prognose zum Störungsverbot nach § 42 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 
(Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten. 
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der 
lokalen Population führt.) 

Signifikante negative Auswirkungen für die Fledermauspopulationen aufgrund von bau-, anläge- und 
betriebsbedingten Wirkungen sind auch bei einer Nutzung des Gebietes als Jagdraum nicht zu erwarten. 

Der Verbotstatbestand des erheblichen Störens von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzuchts-, 
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten wird für Fledermausarten nicht erfüllt. 

EI Ein Verstoß gegen die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 
und § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG wird ausgeschlossen. 



Artenschutzbeitrag zum BBP "Vorderer Hirschauerwald Grundstücke FIst.Nrn. 130/3 und und 130/4" in Baiersbronn - Obertal 

3.2. Vögel {Aves) 

Im Rahmen der Erhebungen innerhalb des Untersuchungsgebietes wurde die lokale Vogelgemeinschaft mit 
erfasst. 

In der nachfolgenden Tabelle sind sämtliche während der Kartierperiode beobachteten Vogelarten innerhalb 
des Untersuchungsraumes aufgeführt. Neben der fortlaufenden Nummer sind die Arten in alphabetischen 
Reihenfolge nach dem Deutschen Namen sortiert. Den Arten ist die jeweilige wissenschaftliche Bezeich­
nung und die vom Dachverband Deutscher Avifaunisten entwickelte und von SÜDBECK ET AL ( 2 0 0 5 ) veröffent­
lichte Abkürzung (Abk.) zugeordnet. 

In der benachbarten Spalte ist die der Art zugeordneten Gilde abgedruckt, welche Auskunft über den Brut­
stätten-Typ gibt. Alle nachfolgenden Abkürzungen sind am Ende der Tabelle unter Erläuterungen der Ab­
kürzungen und Codierungen erklärt. 
Die innerhalb der Zeilen gelb hinterlegte Art ist nicht diesen Gilden zugeordnet, sondern wird als 'streng ge­
schützte' Art gesondert geführt. Diese Art wird aufgrund ihrer hervorgehobenen naturschutzfachlichen Be­
deutung einer Einzelbetrachtung unterzogen. Diese erfolgt im Anschluss an die nachfolgende Tabelle. 
Unter dem Status wird die qualitative Zuordnung der jeweiligen Art im Gebiet vorgenommen, ob diese als 
Brutvogel in der Umgebung (BU) oder als Nahrungsgast (NG) zugeordnet wird. In der Spalte mit dem Para­
graphen-Symbol (§) wird die Unterscheidung von 'besonders geschützten' Arten (§) und 'streng geschützten' 
Arten (§§) vorgenommen. 

Abschließend ist der kurzfristige Bestands-Trend mit einem möglichen Spektrum von „ -2 " bis „ + 2 " angege­
ben. Die detaillierten Ausführungen hierzu sind ebenfalls den Erläuterungen der Abkürzungen und Codie­
rungen am Ende der Tabelle zu entnehmen. 

Tab. 6: Vogelbeobachtungen im Untersuchungsgebiet und in der Umgebung (die Arten mit ihrem Status) 

Nr. Deutscher Name Wissenschaftliche 
Bezeichnung Abk. 4 Gilde Status RL 

BW 5 § Trend 

1 Amsel Turdus merula A zw BU * 
§ +1 

2 Bachstelze Motacilla alba Ba h/n BU * 
§ -1 

3 Blaumeise Parus caeruleus Bm h BU * 
§ +1 

4 Buchfink Fringilla coelebs B zw BU * 
§ -1 

5 Elster Pica pica E zw BU * 
§ +1 

6 Feldsperling Passer montanus Fe h BU V § -1 
7 Gebirgstelze Motacilla cinerea Ge h/n, h BU * 

§ 0 
8 Goldammer Emberiza citrinella G b(zw) BU V § -1 
9 Grauschnäpper Muscicapa striata Gs h/n BU V § -1 

10 Grünfink Carduelis chloris Gf zw BU * 
§ 0 

11 Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros Hr h/n, g BU * 
§ 0 

12 Haussperling Passer domesticus H g BU V § -1 
13 Heckenbraunelle Prunella modularis He zw BU * § 0 
14 Kohlmeise Parus major K h BU * 

§ 0 

15 Kolkrabe Corvus corax Kra zw BU # 
§ 

16 Mäusebussard Buteo buteo Mb ! DZ * 0 
17 Mehlschwalbe Delichon urbicum M g, f, n/n BU V § -1 
18 Misteldrossel Turdus viscivorus Md zw BU * 

§ 0 
19 Rabenkrähe Corvus corone Rk zw BU * § 0 
20 Ringeltaube Columba palumbus Rt zw BU * § 

4 Abkürzungsvorschlag deutscher Vogelnamen nach: S Ü D B E C K , R, H. A N D R E T Z K E , S. F I S C H E R , K. G E D E O N , T. S C H I K O R E , K. S C H R Ö D E R & C. 
S U D F E L D T (Hrsg.) (2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvogel Deutschlands. Radolfzell. 

5 B A U E R , H.-G., M. B O S C H E R T , M. I. F Ö R S C H L E R , J. H Ö L Z I N G E R , M. K R A M E R & U. M A H L E R (2016): Rote Liste und kommentiertes Verzeichnis 
der Brutvogelarten Baden-Württembergs. 6. Fassung. Stand 31. 12. 2013. - Naturschutz-Praxis Artenschutz 11. 
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Artenschutzbeitrag zum BBP "Vorderer Hirschauerwald Grundstücke FIst.Nrn. 130/3 und und 130/4" in Baiersbronn - Obertal 

Tab. 6: Vogelbeobachtungen im Untersuchungsgebiet und in der Umgebung (die Arten mit ihrem Status) 

21 Rotkehlchen Erithacus rubecula R b BU § 0 

22 Sumpfmeise Parus palustris Sum h BU § 0 

23 Tannenmeise Parus ater T m h BU § _> 
24 Wacholderdrossel Turdus pilaris Wd zw BU § •I 
25 Zilpzalp Phylloscopus collybita Zi b BU § • 

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen 

_ . . . 1: keine Gilden-Zuordnung, da eine Einzelbetrachtung erforderlich ist (dies gilt für seltene, gefährdete, streng geschützte Arten, VSR-Arten 
tal,ae- und Kolonienbrüter). 

b : Bodenbrüter f: Felsenbrüter g : Gebäudebrüter h/n Halbhöhlen- / Nischenbrüter h : Höhlenbrüter 

r/s . Röhricht-1 Staudenbrüter zw : Zweigbrüter bzw. Gehölzfreibrüter 

Status: BU = Brut in direkter Umgebung um den Geltungsbereich DZ = Durchzügler, Überflug 

Rote Liste: RL BW: Rote Liste Baden-Württembergs 

* = ungefährdet V = Arten der Vorwarnliste 

§: Gesetzlicher Schutzstatus 

§ • besonders geschützt §§ = streng geschützt 

Trend (Bestandsentwicklung zwischen 1985 und 2009 0 = Bestandsveränderung nicht erkennbar oder kleiner als 20 % 

-1 = Bestandsabnahme zwischen 20 und 50 % -2 = Bestandsabnahme größer als 50 % 

+1 = Bestandszunahme zwischen 20 und 50 % +2 • Bestandszunahme größer als 50 % 

Die im Untersuchungsgebiet vorgefundenen 25 Arten sind allesamt ubiquitäre und kulturfolgende Arten bzw. 
solche mit einer geringen Störungsanfälligkeit. So sind sie auch in der Region um Baiersbronn flächig 
verbreitet und weisen einen guten Erhaltungszustand auf. Innerhalb des Geltungsbereiches selbst konnten 
keine Vogelbruten festgestellt werden. Dies liegt an fehlenden vertikalen Strukturen für eine Deckung und 
fehlenden geeigneten Gehölzen für Zweig- oder Höhlenbrüter. Bei der Begehung am 05.05.2017 waren 
darüber hinaus frei laufende Hauskatzen im Umfeld zu beobachten. 

Als streng geschützte Art trat mit dem Mäusebussard die häufigste Greifvogelart im Überflug auf. Arten der 
Roten Liste kamen nicht vor. Auf der "Vorwarnliste" (V) stehen schließlich 5 Arten: Feldsperling, Goldammer, 
Grauschnäpper, Haussperling und Mehlschwalbe. 

Prognose zum Schädigungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

(Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit verbundene vermeidbare Verletzung 
oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die 
ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Voriiaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen 
Zusammenhang gewahrt wird.) 

Innerhalb des Geltungsbereiches wurden keinerlei Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Vogelarten 
registriert. Eine Beschädigung oder Zerstörung kann zurzeit ausgeschlossen werden. 

Prognose zum Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

(Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der lokalen Population führt). 

Erhebliche bau-, anläge- und betriebsbedingte Störwirkungen auf Vogelarten, die an das Plangebiet angren­
zenden Bereichen vorkommen, sind nicht zu erwarten. 

0 Unter Einhaltung des Rodungszeitraumes kann ein Verstoß gegen die Verbotstatbestände nach 
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG und § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG aus­
geschlossen werden. 

Seite 10 



Artenschutzbeitrag zum BBP "Vorderer Hirschauerwald Grundstücke FIst.Nm. 130/3 und und 130/4" in Baiersbronn - Obertal 

3.3. Wirbellose (Evertebrata) 

3.3.1 Schmetterlinge (Lepidoptera) 

Ein Vorkommen nahezu aller planungsrelevanten Arten ist im Wirkungsbereich des Vorhabens 
auszuschließen. Dies begründet sich entweder mit der Lage des Planungsraumes außerhalb des 
Verbreitungsgebietes der Art (V) und / oder durch nicht vorhandene Lebensraumstrukturen für ein 
geeignetes Habitat der Art im Planungsraum (H). 

Das ZAK nennt den Großen Feuerfalter (Lycaena dispar), den Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling (Ma-
culinea nausithous) und den Hellen Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling (Maculinea teleius) als zu berücksichti­
gende Arten. Die Felder im Bereich der Eigenschaften sind gelb hinterlegt. 

Tab. 7: Abschichtung der Schmetterlinge des Anhanges IV der FFH-Richtlinie nach dem Verbreitungsgebiet und den 
Habitat-Eigenschaften (ggf. mit den Angaben zum Erhaltungszustand)". 

Eigenschaft 
H 

Deutscher Name Wissenschaftliche Bezeichnung 
Erhaltungszustand 

Wald-Wiesenvögelchen 

Haarstrangeule 

Eschen-Scheckenfalter 

Gelbringfalter 

Großer Feuerfalter 

Blauschillernder Feuerfalter 

Schwarzfleckiger Ameisenbläuling 

Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling 

Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling 

Apollofalter 

Schwarzer Apollo 

Nachtkerzenschwärmer 

Coenonympha hero 

Gortyna boreln 

Hypodryas matuma 

Lopinga achine 

Lycaena dispar 

Lycaena helle 

Maculinea arion 

Maculinea nausithous 

Maculinea teleius 

Pamassius apollo 

Pamassius mnemosyne 

Proserpinus proserpina 

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen 

V mit [ X ] markiert: Plangebiet liegt außerhalb des Verbreitungsgebietes der Art. 

H mit [ X ] markiert: Habitat-Eigenschaften für ein Artvorkommen fehlen im Wirkungsbereich des Plangebietes. 

[! ] Vorkommen nicht auszuschließen: [ ? ] Überprüfung erforderlich 

L U B W : Die Einstufung erfolgt über ein Ampel-Schema, wobei .grün" WM einen günstigen, .gelb" [ - ] einen ungünstig-unzureichenden und „rot" • einen 
ungünstig-schlechten Erhaltungszustand widerspiegeln. Lässt die Datenlage keine genaue Bewertung eines Parameters zu, wird dieser als unbekannt 
(grau) [ ? ] eingestuft. Die Gesamtbewertung, also die Zusammenführung der vier Parameter, erfolgt nach einem festen Schema. Beispielsweise ist der 
Erhaltungszustand als ungünstig-schlecht einzustufen, sobald einer der vier Parameter mit „rot" bewertet wird. 

1 Verbreitung 

4 Zukunft 
2 Population 3 Habitat 

5 Gesamtbewertung (mit größerer Farbsättigung) 

Wenngleich die Begehung des Gebietes außerhalb der Flugzeit der drei genannten Falterarten erfolgte und 
der Große Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) als Raupenfutterpflanze der beiden Wiesenknopf-Bläulinge 
im Gebiet vorkommt, ist die Möglichkeit einer Reproduktion der Arten innerhalb des Geltungsbereiches als 
äußerst unwahrscheinlich einzuschätzen. Aufgrund der Senkenlage des Grundstückes und bei seinem 
hohem Schichtwassereinstau ist ein dauerhafter Bestand der ebenfalls erforderlichen Knotenameisen 
auszuschließen. Die für den Großen Feuerfalter erforderlichen Raupenfutterpflanzen (Rumex-Arten) konnten 
innerhalb des Geltungsbereiches nicht nachgewiesen werden. Insgesamt sind die drei nach dem ZAK zu 
berücksichtigenden Arten wärmeliebend und meiden die höheren Lagen des Schwarzwaldes. Nach den von 
der LUBW veröffentlichten Karten zur Berichtspflicht in 2012 sind für Baiersbronn keine Nachweise geführt. 

6 gemäß: L U B W Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.) (2013): FFH-Arten in Baden 
Württemberg - Erhaltungszustand 2013 der Arten in Baden-Württemberg. 
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Zur Ökologie des Feuerfalters (Lycaena dispar). 

Lebensraum 

Flugzeit 

Fortpflanzung 

Verbreitung In 
Baden-
Württemberg 

Offenlandart besiedelt sonnige Grünlandstrukturen; 
Bevorzugte Biotopstrukturen sind Feuchtwiesen, Gräben, 
feuchte Grünlandbrachen, Ruderalflächen und extensive 
Äcker. 

Erste und meist kleinere Jahresgeneration ab Ende Mai 
bis Ende Juli; 
Zweite Faltergeneration ist meist individuenreicher und 
erscheint ab Anfang August bis Ende September. 

Eiablage einzeln oder in Gruppen auf Blattoberseite, 
Raupenschlupf nach ca. 6 - 10 Tagen; 
Raupenfutterpflanzen sind Ampferarten, vor allem Riesen-
Ampfer (Rumex hydrolapathum) und Stumpfblatt-Ampfer 
(R. obtusifolius); 
Larvalentwicklung der 2. Generation insgesamt ca. 200 
Tage, da die Larven in eingerollten Ampferblättern 
überwintert. 

Verbreitungsschwerpunkte sind die Oberrheinebene und 
das Neckar-Tauberland; 
Ausbreitungstendenz nach Nordosten gerichtet; 
Jährliche Schwankungen mit zahlreichen Neunachweisen. 

Großer Feuerfalter • Lycaena dupai 

ur um e t a w « » ! W fV 

Abb. 4: Verbreitung des Feuerfalters 
(Lycaena dispar) in Baden-Württemberg und 
die Lage des Untersuchungsgebietes (roter 
Pfeil). 

Zur Ökologie des Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings (Maculinea nausithous). 

Lebensraum 

Flugzeit 

Fortpflanzung 

Verbreitung in 
Baden-
Württemberg 

Offenlandart mit Besiedlung von extensivem Grünland; 
bevorzugte Biotopstrukturen sind feuchte Mähwiesen, 
Grabenränder und junge Feuchtwiesenbrachen 
Wiesenknopf ist sowohl Larvenfutterpflanze als auch Falter-
Nektarquelle. 

Anfang Juli bis Mitte August; 
eine Falter-Jahresgeneration. 

Monophagie mit Fixierung auf den Großen Wiesenknopf 
(Sanguisorba officinalis). 
Eiablage meist 1 -4 (-6) in die aufgehenden Einzelblüten; 
2. Raupenstadium schmarotzend an der Brut der Rotgelben 
Knotenameise (Myrmica rubra). Die Raupen lassen sich durch 
die Ameisen in den Bau eintragen; 
das Ameisennest wird erst nach dem Schlupf zum Falter 
verlassen. 

Verbreitungsschwerpunkte sind die Oberrheinebene, der 
Kraichgau, das Bodenseegebiet und Teile des Schwäbisch-
Fränkischen Waldes; 
Gesamtpopulation zurzeit stabil; 
zahlreiche vitale Kernpopulationen vorhanden. 

Abb. 5: Verbreitung des Dunklen Wiesen­
knopf-Ameisen-Bläulings (Maculinea nausi­
thous) in Baden-Württemberg und die Lage 
des Untersuchungsgebietes (roter Pfeil). 
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Zur Ökologie des Hellen Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings (Maculinea teleius). 

Lebensraum 

Flugzeit 

Fortpflanzung 

Verbreitung in 
Baden-
Württemberg 

Offenlandart; 
Besiedlung von extensivem feuchtem Grünland; 
Bevorzugte Biotopstrukturen sind feuchte Mähwiesen, 
Grabenränder, junge Feuchtwiesenbrachen 
Wiesenknopf ist sowohl Larvenfutterpflanze als auch 
Falter-Nektarquelle. 

Ende Juni bis Ende Juli; 
Eine Falter-Jahresgeneration. 

Monophagie mit Fixierung auf den Großen Wiesenknopf 
(Sanguisorba officinalis). 
Eiablage mit Legebohrer einzeln in die nicht aufgeblühten 
Einzelköpfchen; 
Nur 1 Larvalentwicklung pro Blütenkopf möglich; 
Nach 3 bis 4 Wochen schmarotzend an der Brut von 
Knotenameisen. Die Art bevorzugt die Trockenrasen-
Knotenameise (Myrmica scabrinodis) vor der der 
Rotgelben Knotenameise {Myrmica rubra). Die Raupen 
lassen sich durch die Ameisen in den Bau eintragen. 

Verbreitungsschwerpunkte sind die mittlere 
Oberrheinebene, Teile des Kraichgaus, wenige Orte im 
Bodenseegebiet und in Oberschwaben; 
Kernpopulationen am Oberrhein. 

II II U I . II H U U 
• l um 

Abb. 6: Verbreitung des Hellen Wiesenknopf-
Ameisen-Bläulings (Maculinea teleius) in 
Baden-Württemberg und die Lage des 
Untersuchungsgebietes (roter Pfeil). 

0 Aufgrund des Vergleichs der artspezifischen Habitatansprüche mit den Gegebenheiten vor Ort 
sowie den Untersuchungsergebnissen wird ein Vorkommen der indizierten Arten ausgeschlos­
sen und damit kann ein Verstoß gegen die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. 
Abs. 5 BNatSchG und § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen werden. 
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4. ERGEBNIS DER ARTENSCHUTZRECHTLICHEN PRÜFUNG 

Tab. 8: Zusammenfassung der Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Prüfung 

Tier- und Pflanzengruppen Betroffenheit Ausmaß der Betroffenheit (Art, Ursache) 

Farne und Blütenpflanzen nicht betroffen keines 

Vögel nicht betroffen keines 

Säugetiere (inkl. Fledermäuse) nicht betroffen keines 

Reptilien nicht betroffen keines 

Amphibien nicht betroffen keines 

Wirbellose nicht betroffen keines 

Die artenschutzrechtliche Prüfung kommt zu dem Ergebnis, dass durch das geplante Vorhaben kein Verstoß 
gegen 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG vorbereitet wird. 

Aufgestellt: 
Empfingen, den 04.04.2017 

mit Ergänzung vom 05.05.2017 
(zusätzliche Übersichtsbegehung) 

Bearbeitung: 
Rainer Schurr Dipl.-Ing. (FH) 
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ZIELARTENKONZEPT DES LANDES BADEN-WÜRTTEMBERG FÜR BAIERSBRONN 

Tab. 9: Planungsrelevante Arten (FFH-RL Anhang IV, europaische Vogelarten) nach dem Zielartenkonzept 

Deutscher Name Wissenschaftliche Bezeichnung ZAK-
Status 

Krite­
rien ZIA 

Rote Liste 

D BW 
FFH-RL §§ 

Zielarten Säugetiere 

Naturraumarten ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL §§ 

Nordfledermaus Eptesicus nilssonii N 2a - 2 2 IV §§ 

Zielarten Vögel 

Landesarten Gruppe A ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL §§ 

Braunkehlchen Saxicola rubetra LA 2 X 3 1 - § 

Kiebitz Vanellus vanellus LA 2 - 2 2 - §§ 

Landesarten Gruppe B ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL §§ 

Wiesenpieper Anthus pratensis LB 2 - V - - § 

Naturraumarten ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL 

Baumpieper Anthus trivialis N 6 - V 3 - § 

Rotmilan Milvus milvus N 5 - - - 1 §§ 

Zielarten Tagfalter und Widderchen 

Landesarten Gruppe A ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL §§ 

He. Wie.-Ameisen-Bläuling Maculinea teleius LA 2,3 X 2 1 II, IV §§ 

Landesarten Gruppe B ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL §§ 

Du. Wie. Ameisen-Bläuling Maculinea nausithous LB 3 X 3 3 II, IV §§ 

Großer Feuerfalter Lycaena dispar LB 2,3 - 2 3! II, IV §§ 

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen 

ZAK (landesweite Bedeutung der Zielarten - aktualisierte Einstufung, Stand 2005, für Fledermäuse und Vögel Stand 2009): 

LA Landesart Gruppe A; vom Aussterben bedrohte Arten und Arten mit meist isolierten, überwiegend instabilen bzw. akut 
bedrohten Vorkommen, für deren Erhaltung umgehend Artenhilfsmaßnahmen erforderlich sind. 

LB Landesart Gruppe B; Landesarten mit noch mehreren oder stabilen Vorkommen in einem wesentlichen Teil der von ihnen 
besiedelten ZAK-Bezugsräume sowie Landesarten, für die eine Bestandsbeurteilung derzeit nicht möglich ist und für die kein 
Bedarf für spezielle Sofortmaßnahmen ableitbar ist. 

N Naturraumart; Zielarten mit besonderer regionaler Bedeutung und mit landesweit hoher Schutzpriorität. 

Kriterien (Auswahlkriterien für die Einstufung der Art im Zielartenkonzept Baden-Württemberg, s.a. Materialien: Einstufungskriterien): 

ZIA 

Zur Einstufung als Landesart: 1 (sehr selten); 2 (hochgradig gefährdet); 3 (sehr hohe Schutzverantwortung); 4 
(landschaftsprägende Habitatbildner). 

Zur Einstufung als Naturraumart: 2a (2, aber noch in zahlreichen Naturräumen oder in größeren Beständen); 5 (hohe 
Schutzverantwortung, aber derzeit ungefährdet); 6 (gefährdet); 7 (naturräumliche Charakterart). 

(Zielorientierte Indikatorart): Zielarten mit besonderer Indikatorfunktion, für die in der Regel eine deutliche Ausdehnung ihrer 
Vorkommen anzustreben ist; detaillierte Erläuterungen siehe Materialien: Einstufungskriterien). 

Rote Liste D: Gefährdungskategorie in Deutschland (Stand 12/2005, Vögel Stand 4/2009). 

Rote Liste BW: Gefährdungskategorie in Baden-Württemberg (Stand 12/2005, Vögel Stand 4/2009). 

FFH Besonders geschützte Arten nach FFH-Richtlinie (Rat der europäischen Gemeinschaft 1992, in der aktuellen Fassung, Stand 
5/2004): II (Anhang II), IV (Anhang IV), * (Prioritäre Art). 

EG Vogelarten nach Anhang I der EG Vogelschutzrichtlinie, 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979, in der aktuellen Fassung, 
Stand 4/2009). 

BG Schutzstatus nach BNatSchG in Verbindung mit weiteren Richtlinien und Verordnungen (Stand 8/2005); für die Aktualität der 
Angaben wird keine Gewährleistung übernommen, zu den aktuellen Einstufungen siehe Wisia Datenbank des BfN: 
www.wisia.de. 
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Artenschutzbeitrag zum BBP "Vorderer Hirschauerwald Grundstücke FIst.Nrn. 130/3 und und 130/4" in Baiersbronn • 

Tab. 9: Planungsrelevante Arten (FFH-RL Anhang IV, europäische Vogelarten) nach dem Zielartenkonzd 

Gefährdungskategorien (Die Einzeldefinitionen der Einstufungskriterien sind zwischen den Artengruppen sowiA inperh 
Artengruppen zwischen der bundesdeutschen und der landesweiten Bewertung teilweise unterschiedlich und sind\fe£je' 
Originalquellen zu entnehmen): 

1 vom Aussterben bedroht 

2 stark gefährdet 

3 gefährdet 

V Art der Vorwarnliste 

nicht gefährdet 

! besondere nationale Schutzverantwortung 
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